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Einleitung

A. Thema und Zielsetzung

Im Jahre 2002 wurde das „Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von 
Urhebern und ausübenden Künstlern“1 verabschiedet. Schon aus diesem Titel 
ergibt sich unmissverständlich die Zielsetzung der Reform. Die Rechte von Ur-
hebern und ausübenden Künstlern sollten verbessert werden, um ihnen so in 
ihrer Position gegenüber den potentiellen Verwertern ihrer Werke gleichsam 
den Rücken zu stärken. So identifizierte der Gesetzgeber Missstände in der Ver-
tragspraxis, denen wirkungsvoll begegnet werden sollte. Dies sollte vorrangig 
durch die – für das Gesetz namensgebende – Stärkung der vertraglichen Stel-
lung der Urheber und ausübenden Künstler, insbesondere durch die Herstellung 
der Vertragsparität zwischen Kreativen und Verwertern erreicht werden.2 Ver-
schiedene Regelungen, die der Erreichung dieser Ziele dienten, wurden ge-
schaffen beziehungsweise modifiziert. Über dieses – im Kern – urheberrecht
liche Ziel hinaus ist das Gesetz aber auch von allgemeinem Interesse für die 
Zivilrechtsordnung, werden mit ihm doch an zentralen Stellen, etwa durch Ein-
führung gemeinsamer Vergütungsregeln, Lösungsmodelle geschaffen, mit de-
nen „juristisches Neuland“3 betreten wurde und deren Funktions- und Wir-
kungsweise teilweise als „Chance und Gefahr zugleich“4 begriffen wird.

Dem Anliegen der Reform und seiner Bedeutung für die betroffenen Rechts-
kreise entsprechend wurde das Gesetz von Beginn an außerordentlich kontrovers 
diskutiert.5 Während einige den eingeschlagenen Weg als „innovativ“ lobten6 

1 Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künst-
lern vom 22.03.2002, BGBl. I S.  1155 (2002).

2 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses vom 23.01.2002, BT-Drucks. 
14/8058, S.  1 f.

3 Gesetzesentwurf vom 26.06.2001, BTDrucks. 14/6433, S.  12.
4 Obergfell in: Zehn Jahre reformiertes Urhebervertragsrecht, 7 (17).
5 Siehe Obergfell in: Zehn Jahre reformiertes Urhebervertragsrecht, 7 (15 m. w. N.).
6 Siehe die Stellungnahme von Frank Werneke für die Vereinte Dienstleistungsgewerk-

schaft (ver.di) vom 3.05.2004 zum Fragenkatalog der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutsch land“, abrufbar unter: http://www.urheberrecht.org/UrhGE-2000/enquete/K- Drs- 15- 
107.pdf.
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und das Gesetzesvorhaben als „fast schon revolutionär“ bezeichneten7, beschwo-
ren die Kritiker „katastrophale Auswirkungen“ für Verwerter8 beziehungsweise 
negierten einen derartigen gesetzgeberischen Handlungsbedarf9.

Nachdem nun seit Bekanntmachung des Gesetzes mehr als 15 Jahre vergan-
gen sind und sich die Auswirkungen auf die Rechtspraxis insbesondere im Ver-
gütungsbereich abzeichnen und nunmehr umfangreiche Judikatur hierzu vor-
liegt, erscheint eine ausführliche Analyse der gesetzlichen Bestimmungen reiz-
voll.10 Dies gilt umso mehr als mit dem „Gesetz zur verbesserten Durchsetzung 
des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergü-
tung und zur Regelung der Verlegerbeteiligung“11 das Urhebervertragsrecht erst 
jüngst erneut im Zentrum einer gesetzgeberischen Reform stand.12 Im Vorder-
grund der vorliegenden Untersuchung stehen die zahlreichen Fragen, die sich 
hinsichtlich der Konsequenzen der Reformen für die Vertragspraxis der Betei-
ligten stellen, wobei sich die Arbeit auf den Bereich der Filmherstellung und 
-verwertung konzentriert. Diese Fokussierung erscheint aus verschiedenen 
Gründen sachgerecht.

So war auf dem Gebiet der Filmproduktion der so genannte Buy-out Vertrag 
traditionell weitverbreitet. Gerade dieser Vertragstyp wurde aber in den Gesetz-
gebungsmaterialien zur Urhebervertragsrechtsreform ausdrücklich als proble-
matisch bewertet und kritisiert.13 Einen solchen Vertrag zeichnet aus, dass der 
Urheber seinem Vertragspartner sämtliche Nutzungsrechte uneingeschränkt 
einräumt und hierfür eine Pauschalvergütung erhält, ohne darüber hinaus an 
den Erlösen aus der Auswertung beteiligt zu werden. Zwangsläufig stellt sich 

7 Nordemann, S.  56.
8 Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vom 21.01.2002 zur  

2. Formulierungshilfe vom 14.01.2002, abrufbar unter: http://www.urheberrecht.org/UrhGE-  
2000/download/stellungnahmen/Stellgn_Form_Boersenverein.pdf.

9 Stellungnahme des Westdeutschen Rundfunks (WDR) vom 3.05.2004 zum Fragenkata-
log der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“, abrufbar unter: http://www.urheber 
recht.org/UrhGE-2000/enquete/K-Drs-15-103.pdf.

10 Metzger in: Zehn Jahre reformiertes Urhebervertragsrecht, 37 (37 ff.) spricht sich zu 
Recht auch in diesem Bereich für eine stärkere Gesetzesfolgenabschätzung aus und betrach-
tet die Einkommenssituation der selbstständigen Kreativen.

11 Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden 
Künstler auf angemessene Vergütung und zur Regelung von Fragen der Verlegerbeteiligung 
vom 20.12.2016, BGBl. I S.  3037 (2016).

12 Wenn im Folgenden von der „Urhebervertragsrechtsreform“ oder der „Reform“ gespro-
chen wird, ist damit die Reform aus dem Jahre 2002 gemeint; beziehen sich Ausführungen 
hingegen auf die 2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen, erfolgt an diesen Stellen ein 
gesonderter Hinweis. 

13 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses vom 23.01.2002, BT-Drucks. 
14/8058, S.  1 f.



3A. Thema und Zielsetzung

nun die Frage, inwiefern die Vertragspraxis in diesem Bereich auf die neu ge-
schaffenen gesetzlichen Vorgaben reagiert hat. 

Hier ist zunächst festzustellen, dass der Buy-out Vertrag nach wie vor den 
gängigen Vertragstypus unter den Filmschaffenden darstellt. Als Begründung 
hierfür wird von den Verwertern regelmäßig auf die Vielzahl der an der Herstel-
lung des Filmwerkes Beteiligten verwiesen sowie auf die – infolge der hohen 
Investitionen – erforderliche Auswertung des Filmwerkes in unterschiedlichen 
Verwertungsformen. Dies mache es für den Filmhersteller notwendig, die Rech-
te aller Mitwirkenden rechtssicher und umfassend zu erhalten. Eine von der 
Pauschal zahlung abweichende Vergütungsform zöge einen schwer zu bewälti-
genden Verwaltungsaufwand nach sich und sei zudem hinsichtlich der von Ver-
werterseite übernommenen wirtschaftlichen Risiken nicht sachgerecht. 

Diese Argumentation ist mit Blick auf den US-amerikanischen Filmmarkt in 
Zweifel zu ziehen. In den dort vorherrschenden Kollektivverträgen – den so 
genannten Guild Agreements – lassen sich vielmehr komplexe Erlösbeteili-
gungsmodelle finden, die ein Abrücken vom Buy-out Vertrag auch hierzulande 
möglich erscheinen lassen. Auch vor dem Hintergrund verhaltensökonomischer 
Überlegungen überrascht die Dominanz dieses Vertragstyps in der deutschen 
Filmproduktion. So würden gängige Verhaltensmuster vielmehr eine anderwei-
tige Vertragsgestaltung vermuten lassen. 

Nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Kritik an dem Buy-out Vertrag im Rah-
men der Urhebervertragsrechtsreform ist deshalb zu untersuchen, inwiefern 
dieses im Filmbereich vorherrschende Vertragsmodell den aktuellen gesetzli-
chen Vorgaben ausreichend Rechnung trägt. Im Zentrum dieser Überlegung 
steht die Frage, wie virulent die Gefahr einer Inanspruchnahme der Verwerter 
durch die Kreativen insbesondere über ihre Ansprüche aus den §§  32, 32a Ur
heberrechtsgesetz14 ist.

Dies setzt eine eingehende Analyse der maßgeblichen §§  32, 32a, 36 – unter 
Berücksichtigung der 2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen – voraus, 
die eine Vielzahl verschiedener Kriterien und auslegungsbedürftiger Rechtsbe-
griffe enthalten. Für die Konkretisierung und Auslegung dieser Begriffe spielen 
die Charakteristika und Besonderheiten des Filmmarktes eine zentrale Rolle, 
wie etwa die Natur des Filmwerkes, seine komplexe Entstehungsweise und die 
ausdifferenzierten Verwertungsstrukturen. Diese Faktoren greifen an unter-
schiedlichen Stellen in das System der neuen gesetzlichen Regelungen ein, wes-
halb insoweit Spezifika der Reform zu beleuchten sind, die bei anderen Werk

14 Urheberrechtsgesetz vom 9.09.1965 (BGBl. I S.  1273), das zuletzt durch Art.  1 des Ge-
setzes vom 1.09.2017 (BGBl. I S.  3346) geändert worden ist; alle nachfolgenden Paragraphen 
ohne Kennzeichnung sind solche des Urheberrechtsgesetzes.
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arten keine oder eine bloß untergeordnete Rolle spielen. So begegnet man auf 
diesem Feld auch Fragestellungen, die bisher in der rechtswissenschaftlichen 
Literatur eher stiefmütterlich und in der Rechtsprechung mitunter noch gar 
nicht behandelt wurden.

Bereits im Rahmen der Herstellung des Filmwerkes kann problematisch sein, 
welche Mitwirkenden überhaupt als Urheber oder ausübende Künstler einzustu-
fen sind und demzufolge potentiell Ansprüche aus den §§  32, 32a geltend ma-
chen können. Während dies für einige Berufsgruppen eindeutig zu beantworten 
ist, setzt eine solche Feststellung bei anderen Berufsfeldern in der Filmbranche 
eine eingehende Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles voraus. Dieser Um-
stand sowie die damit einhergehende Tatsache, dass es sich bei dem Filmwerk 
in aller Regel um ein Mehrurheberwerk handelt, werfen schwierige Fragen bei 
der Auslegung und der Anwendung der im Zentrum der Untersuchung stehen-
den Vorschriften auf.

Um das Risiko der Verwerter einschätzen zu können, ob sie bei Vereinbarung 
von Buy-out Verträgen gegebenenfalls mit einer Inanspruchnahme durch die 
Urheber und ausübenden Künstler rechnen müssen, ist nach der gesetzlichen 
Systematik der Fokus zunächst auf kollektivvertragliche Abreden in Gestalt 
von Tarifverträgen und gemeinsamen Vergütungsregeln zu legen. Im Filmbe-
reich sind mittlerweile – im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen kreativen 
Schaffens – erfolgreiche Abschlüsse hinsichtlich gemeinsamer Vergütungsre-
geln zu verzeichnen. Auch hier haben die filmspezifischen Umstände Eingang 
gefunden, etwa dergestalt, dass die besonderen Produktions- und Auswertungs-
strukturen der Filmbranche in Form trilateraler Vereinbarungen berücksichtigt 
und einer Lösung zugeführt wurden. Zudem wurde versucht, den Interessen 
unterschiedlicher Urhebergruppen und der Verwerter gemeinsam und koordi-
niert in einem einzigen Vertragswerk Rechnung zu tragen. Diese Bemühungen 
mündeten in dem Abschluss des so genannten Ergänzungstarifvertrages, der 
nach wie vor Gegenstand hitzig geführter Kontroversen ist. Von der – im Ge-
setzgebungsverfahren geäußerten – Hoffnung auf eine flächendeckende Auf-
stellung gemeinsamer Vergütungsregeln ist man aber auch in diesem Bereich 
weit entfernt. Mit Blick auf die gesetzliche Konzeption stellt sich deshalb die 
Frage, warum es hier bisher nur zu singulären Erfolgen kam.

Die Analyse der maßgeblichen gesetzlichen Neuerungen zeigt, dass der Buy-
out Vertrag im Filmbereich keineswegs als unproblematisch einzuschätzen ist, 
sondern die Gefahr einer Inanspruchnahme der Verwerter über die in den §§  32, 
32a normierten Ansprüche – nicht zuletzt infolge der Spezifika der Filmherstel-
lung und -auswertung – zumindest in der Theorie hoch ist. So lässt sich etwa der 
wirtschaftliche Erfolg eines Werkes im Vorhinein nicht zuverlässig vorherse-
hen, was vor dem Hintergrund der hohen wirtschaftlichen Investitionen bei der 
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Filmherstellung und den damit korrelierenden potentiell hohen Gewinnen und 
Verlusten ausgesprochen schwer wiegt. Zugleich spielen der kommerzielle Er-
folg und die hierzu getroffene Vorhersage im Bereich der gesetzlichen Neurege-
lungen eine zentrale Rolle. Anhaltspunkte für eine solche Einschätzung hin-
sichtlich des Buy-out Vertrages lassen sich auch in der hierzu ergangenen Judi-
katur finden. So hatten mit dem „Fluch der Karibik“-Urteil15 und dem „Das 
Boot“-Verfahren16 gleich zwei höchstrichterliche Entscheidungen filmrechtliche 
Streitigkeiten zum Gegenstand, die schwerpunktmäßig Fragen rund um den 
Buy-out Vertrag betrafen. Flankiert werden diese Urteile von zahlreichen unter-
instanzlichen Entscheidungen, die sich mit unterschiedlichen Problemstellun-
gen aus diesem Komplex befassen.

Schließlich ist eine Inanspruchnahme der Verwerter nach Maßgabe der §§  32, 
32a vor dem Hintergrund der Lizensierungspraxis als problematisch anzusehen. 
Die mitunter langen und nicht selten verschachtelten Lizenzketten erschweren 
den Kreativen sowie den einzelnen Verwertern oft die Beurteilung, welcher 
Verwerter in welchem Ausmaß für angefallene Erträge in Anspruch genommen 
werden kann. In diesem Bereich existiert eine erhebliche Rechtsunsicherheit, 
die nicht nur die rechtliche Wirksamkeit der weitverbreiteten Freistellungsklau-
seln, sondern auch weitere in der Literatur umstrittene und gerichtlich unge-
klärte Fragen der Anwendung und Auslegung der hier maßgeblichen Vorschrif-
ten betrifft.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse überrascht es, dass der Buy-out 
Vertrag in der Filmindustrie das nach wie vor vorherrschende Vertragsmodell 
darstellt und Kreative nur in relativ wenigen Fällen ihre Ansprüche – notfalls 
gerichtlich – geltend machen. Die vorliegende Untersuchung geht auch hier den 
Ursachen für eine solch restriktive Wahrnehmung dieser Rechte nach und bietet 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten an, um diesem Umstand entgegenzuwir-
ken. Zudem werden Alternativmodelle zum Buy-out Vertrag vorgestellt und vor 
dem Hintergrund der aktuellen Gesetzeslage auf ihre Praxistauglichkeit unter-
sucht.

Der gewählte Fokus sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Groß-
teil der angestrengten Überlegungen sich nicht auf die Besonderheiten der Film-
produktion und -auswertung beschränkt, sondern darüber hinaus Gültigkeit für 
andere Bereiche kreativen Schaffens beansprucht. Sofern sich zudem Erkennt-
nisse aus anderen Kreativbranchen hilfreich zeigten, wurden diese aufgenom-
men.

15 BGH GRUR 2012, 1248 (1248 ff.) – „Fluch der Karibik“.
16 BGH GRUR 2012, 496 (496 ff.) – „Das Boot“.
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B. Gang der Untersuchung

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen somit die Urhebervertragsrechts-
reform – mitsamt der 2017 in Kraft getretenen Änderungen – und ihre Auswir-
kungen auf die Vertragsgestaltung im Bereich der Filmproduktion und -verwer-
tung.

Der erste Teil widmet sich daher den grundlegenden Zielen der Reform sowie 
den Charakteristika und Strukturen des Marktes der Filmproduktion und ver-
wertung. Insoweit spielt die genaue Herausarbeitung der gesetzgeberischen 
Zielsetzung gleich zu Beginn dieser Untersuchung eine wichtige Rolle. So soll 
zunächst überprüft werden, ob ein solcher Eingriff aus rechtsökonomischer 
 Perspektive zu rechtfertigen ist. Daran anschließend soll beurteilt werden, ob 
die vom Gesetzgeber gewählten Regulierungsinstrumente geeignet sind, die 
ver folgten Ziele zu erreichen. Dieser Fragestellung wird unter Heranziehung 
eines verhaltensökonomischen Modells nachgegangen. 

Zum allgemeinen Verständnis des Marktes der Filmproduktion und verwer-
tung und um eine adäquate Grundlage für die weitere Untersuchung zu erhal-
ten, ist es notwendig, sich sodann einen Überblick über die elementaren Begriff-
lichkeiten, den groben Ablauf der Produktion und der Auswertung sowie über 
die maßgeblich beteiligten Parteien zu verschaffen. 

Da die Analyse der Vertragsstrukturen im Filmbereich den Schwerpunkt die-
ser Arbeit bildet, ist es unerlässlich, zunächst die vertraglichen Beziehungen 
detailliert herauszuarbeiten. Hierbei darf das Augenmerk nicht allein auf den 
Beziehungen zwischen dem Filmhersteller und den an der Produktion beteilig-
ten Urhebern und ausübenden Künstlern liegen. Vielmehr ist darüber hinaus 
ebenso die Gestaltung der verschiedenen produktions- und verwertungsbezoge-
nen Vertragsformen darzustellen, da dies zum besseren Verständnis der Situati-
on des Filmherstellers beiträgt und diese Verträge mitunter Auswirkungen auf 
die Vertragsgestaltung zwischen Urheber und Filmhersteller haben können. Ne-
ben der konkreten vertraglichen Ausgestaltung hinsichtlich der Vergütung des 
Filmherstellers und der Rechtsverschaffung an den nachgelagerten Verwerter 
liegt in diesem Zusammenhang ein Fokus auf solchen Vereinbarungen, die es 
dem Verwerter ermöglichen, sich bei der Inanspruchnahme durch einen Urhe-
ber bei dem Filmhersteller schadlos zu halten. 

Im Anschluss daran werden die Gegebenheiten der US-amerikanischen 
Filmproduktion und -verwertung genauer untersucht. Zusätzlich zu der überra-
genden wirtschaftlichen Bedeutung und dem nach wie vor erheblichen kulturel-
len und ökonomischen Einfluss auf den deutschen Markt scheint ein Blick auf 
die Vertragsstrukturen im US-amerikanischen Filmmarkt aus zwei weiteren 
Gründen geboten. Zum einen verwies schon der Gesetzgeber im Rahmen der 
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Urhebervertragsrechtsreform auf die US-amerikanischen Guild Agreements. 
Zum anderen werden von deutscher Produzentenseite teilweise Bedenken hin-
sichtlich einer flächendeckenden Beteiligung der Urheber und ausübenden 
Künstler geäußert, deren Validität unter Heranziehung der Gegebenheiten in 
den USA hinterfragt werden muss.

Der zweite Teil – zugleich der Schwerpunkt der Arbeit – widmet sich der 
rechtlichen Analyse der vertraglichen Beziehungen im Bereich der Filmproduk-
tion und -verwertung. Der Fokus liegt auf der Beantwortung der Frage, welche 
rechtlichen Risiken und Grenzen aus den im Rahmen der Reformen eingeführ-
ten Neuerungen hinsichtlich der zwischen Urheber und Filmhersteller vorherr-
schenden Vertragsstrukturen resultieren. Neben den Einzelheiten im Rahmen 
der Anwendung der §§  32, 32a werden insbesondere die Voraussetzungen und 
die Reichweite gemeinsamer Vergütungsregeln sowie die hieraus folgenden 
Vorteile detailliert herausgearbeitet. 

Hieran anschließend wird die Situation der nachgelagerten Verwerter genau-
er untersucht. Dort liegt der Schwerpunkt auf den rechtlichen  Risiken, die die-
sen aus der Vertragsgestaltung zwischen Urheber und Filmher steller infolge des 
§  32a II 1 erwachsen. In diesem Zusammenhang stellt sich die aus praktischer 
und gesetzessystematischer Perspektive interessante Frage, inwiefern es dem 
Zweitverwerter möglich ist, die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Inan-
spruchnahme auf den Filmhersteller durch die Vereinbarung von Freistellungs-
klauseln abzuwälzen. 

Im dritten Teil der Arbeit werden schwerpunktmäßig Reformvorschläge ei-
nem kritischen Diskurs unterzogen. Unter Heranziehung der mit Blick auf die 
US-amerikanischen Vertragsstrukturen gewonnenen Erkenntnisse werden ein 
Transfer der Guild Agreements auf den deutschen Filmmarkt hinsichtlich des-
sen Praxistauglichkeit getestet und etwaige Modifikationen diskutiert. Zudem 
werden Alternativmodelle zu den vorherrschenden Vertragsformen und ihre 
wirtschaftlichen und rechtlichen Vorteile aufgezeigt. Aufgrund der im Rahmen 
der rechtlichen Analyse herausgearbeiteten Schwachstellen der geltenden Ge-
setzeslage findet schließlich eine Auseinandersetzung mit gesetzgeberischen 
Reformmöglichkeiten statt, wobei auch die jüngsten Gesetzesänderungen eva-
luiert werden, bevor die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse und einem Ausblick auf die wünschenswerten und möglicherweise 
zu erwartenden Entwicklungen in der Praxis und in der Gesetzgebung ab-
schließt.





Erster Teil

Die Grundlagen


